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Safety And Rescue Academy 

Allgemeine Schulungsbedingungen
 

1. Anmeldung 
Anmeldungen erfolgen ausschließlich schriftlich. Für 
offene Kurse ist eine verbindliche Anmeldung 
erforderlich. Die verbindliche Anmeldung muss vor 
Trainingsbeginn vorliegen.  
 
2. Anmeldebestätigung 
Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung 
erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung. 

3. Trainingsabmeldung 
Bei Stornierung der Anmeldung fallen folgende 
Bearbeitungsgebühren ggf. zzgl. Reisekosten an: Bis 
20 Werktage vor Trainingsbeginn: Kostenfrei bis 15 
Werktage vor Trainingsbeginn: 50 % des 
Trainingslistenpreises 
bis 10 Werktage vor Trainingsbeginn: 75 % des 
Trainingslistenpreises 
ab 5 Tagen vor Trainingsbeginn: 100 % des 
Trainingslistenpreises. Hiermit weisen wir darauf hin, 
dass die Teilnehmerzahl entsprechend der 
Bestellung berechnet wird. Sollte die tatsächliche 
Teilnehmerzahl von der bestellten Teilnehmerzahl 
negativ abweichen, so wird die in der Bestellung 
angegebene Teilnehmerzahl berechnet. Zusätzliche 
Teilnehmer werden entsprechend der Teilnehmerliste 
entsprechend dem Angebotspreis nachberechnet.  

Sie sind grundsätzlich berechtigt, den Nachweis zu 
führen, dass durch die Stornierung des Trainings ein 
Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger ist, als die von uns einbehaltene 
Bearbeitungsgebühr. 

Zur Fristwahrung müssen Abmeldungen schriftlich 
per Post, E-Mail oder Telefax, eingehen. 

4. Absage des Trainings durch Hailo Wind Systems 
Bei zu geringer Teilnehmerzahl und in Fällen 
höherer Gewalt (z.B. durch Krankheit des 
Referenten) behalten wir uns vor, das Training 
abzusagen und werden die angemeldeten 
Teilnehmer umgehend informieren. Die Absage 
wegen zu geringer Teilnehmerzahl erfolgt nicht 
später als 1 Woche vor Trainingsbeginn. Wir werden 
uns bemühen, einen geeigneten Ersatztermin 
anzubieten. Sofern wir keinen Ersatztermin innerhalb 
von 8 Wochen angeboten haben, wird der 
Trainingspreis erstattet, nicht hingegen vergebliche 
Aufwendungen oder sonstige Nachteile (außer in 
Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit).  

5. Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten 
Die Buchung von Hotelzimmern/Unterkünften erfolgt 
durch den Teilnehmer selbst. Die 
Reisekosten/Hotelkosten trägt der Teilnehmer. 

6. Leistungen von Hailo Wind Systems Training / 
Preise 
Im Trainingspreis enthalten sind die notwendigen 
Schulungsunterlagen sowie die Benutzung der 
notwendigen Geräte und Einrichtungen. Enthalten 
sind ferner bei Ganztagestrainings am 
Schulungsstandort Haiger Pausengetränke und ein 
Mittagessen bzw. Imbiss. Die Preise verstehen sich 
(wenn nicht anders angegeben) pro Person 
zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
 
Die Kosten für Flüge, Hotels, Mietwagen und 
sonstige Leistungen das Training betreffend trägt der 
Kunde. 
 
Bei Änderung des Trainingsortes durch den Kunden 
werden die Kosten für bereits gebuchte Hotels, 
Flüge, Mietfahrzeuge, etc. an den Kunden 
weiterberechnet. 

7. Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt (sofern nicht anders 
vereinbart) mit der Anmeldebestätigung. Zahlungen 
sind sofort und ohne Abzug fällig und zahlbar 
(sofern nicht anders vereinbart). 

8. Haftung 
Hailo Wind Systems haftet für keinerlei Schäden, die 
mittelbar oder unmittelbar durch die Durchführung 
oder Nichtdurchführung eines Trainings entstehen, 
es sei denn, dass diese Schäden durch Hailo Wind 
Systems bzw. durch ihre Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
Von der Haftungsbeschränkung ausgenommen sind 
weiter Schäden durch Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Die 
Haftungsbeschränkung gilt ebenfalls nicht bei der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch der Höhe 
nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden; 
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde 
vertrauen darf. 
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9. Teilnehmervorrausetzungen 
Die Teilnehmervorrausetzungen für die jeweilige 
Schulung müssen durch den Teilnehmer erfüllt 
werden. Die Nichterfüllung der 
Teilnehmervoraussetzungen führt zum Ausschluss 
vom Training. Der Schulungspreis ist trotzdem fällig. 
Anspruch auf Schadensersatz für den Ausschluss 
vom Training durch Nichterfüllung der 
Teilnehmervoraussetzungen besteht durch die 
Absage nicht. 

10. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Wetzlar. Für den Vertrag 
maßgebend ist das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 


